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h) „Kontrolldienste“ jede für die Durchführung aller oder 
eines Teils der oben definierten Kontrollen oder für sonstige 
üblicherweise bei der Ein-, Aus- oder Durchfuhr von Waren 
durchgeführten Kontrollen zuständige Stelle.

Artikel 2 — Ziel
Zur Erleichterung des internationalen Warenverkehrs zielt 

diese Konvention darauf ab, die Anforderungen bezüglich 
der zu erfüllenden Förmlichkeiten sowie Zahl und Dauer der 
Kontrollen, insbesondere durch die innerstaatliche und inter
nationale Koordinierung der Kontrollverfahren und ihrer 
Anwendungsmethoden herabzusetzen.

Artikel 3 — Geltungsbereich
(1) Diese Konvention gilt für sämtliche Waren bei der Ein-, 

Aus- oder Durchfuhr, wenn sie über eine oder mehrere See-, 
Luft- oder Landgrenzen befördert werden.

(2) Diese Konvention gilt für alle Kontrolldienste der Ver
tragsparteien.

KAPITEL II - HARMONISIERUNG DER VERFAHREN

Artikel 4 — Koordinierung der Kontrollen
Die Vertragsparteien verpflichten sich, den Einsatz der 

Zollstellen und sonstigen Kontrolldienste soweit wie möglich 
zu harmonisieren.

Artikel 5 — Ausstattung der Dienststellen
Um das ordnungsgemäße Funktionieren der Kontrolldienste 

sicherzustellen, sorgen die Vertragsparteien dafür, daß diese 
soweit wie möglich und im Rahmen des innerstaatlichen 
Rechts ausgestattet werden mit:

a) qualifiziertem Personal in ausreichender Zahl, entspre
chend den Erfordernissen des Verkehrs;

b) zu Kontrollzwecken geeigneten Geräten und Einrichtun
gen; dabei sind die Beförderungsart, die zu prüfenden Waren 
und die Erfordernisse des Verkehrs zu berücksichtigen;

c) Anweisungen für die Bediensteten, gemäß den gelten
den internationalen Übereinkünften und Vereinbarungen so
wie innerstaatlichen Bestimmungen zu verfahren.

Artikel 6 — Internationale Zusammenarbeit
Die Vertragsparteien verpflichten sich, untereinander zu

sammenzuarbeiten und jede notwendige Zusammenarbeit mit 
den zuständigen internationalen Organen zu suchen, um die 
Ziele dieser Konvention zu erreichen; sie verpflichten sich 
ferner, erforderlichenfalls den Abschluß neuer multilateraler 
oder bilateraler Übereinkünfte oder Vereinbarungen anzu
streben.

Artikel 7 — Zusammenarbeit zwischen 
benachbarten Staaten

Wird eine gemeinsame Landgrenze überschritten, treffen 
die beteiligten Vertragsparteien wenn möglich geeignete 
Maßnahmen, um den Grenzübergang der Waren zu erleich
tern, und bemühen sich insbesondere:

a) durch die Errichtung gemeinsamer Anlagen eine ge
meinsame Kontrolle der Waren und Dokumente zu ermög
lichen,

b) eine Übereinstimmung
— der Öffnungszeiten der Grenzübergangsstellen;
— der dort tätigen Kontrolldienste;
— der Warenarten, Beförderungsarten und internationalen 

Anweisungsverfahren, die dort zugelassen sind oder ange
wandt werden,

sicherzustellen.

Artikel 8 — Informationsaustausch
Die Vertragsparteien übermitteln sich gegenseitig auf Er

suchen die für die Durchführung dieser Konvention erforder
lichen Informationen nach Maßgabe der in den Anlagen fest- 
gelejgten Bedingungen.

Artikel 9 — Dokumente
(1) Die Vertragsparteien bemühen sich, untereinander und 

in Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen 
Organen die Verwendung von Dokumenten zu fördern, die 
an das Rahmenmuster der Vereinten Nationen angepaßt sind.

(2) Die Vertragsparteien erkennen alle durch ein geeigne
tes technisches Verfahren erstellten Dokumente an, sofern sie 
den amtlichen Vorschriften bezüglich ihrer Form, Echtheit 
und Bestätigung entsprechen sowie leserlich und verständlich 
sifld.

(3) Die Vertragsparteien stellen sicher, daß die erforder
lichen Dokumente in genauer Befolgung der einschlägigen 
Rechtsvorschriften erstellt und beglaubigt werden.

KAPITEL III - BESTIMMUNGEN ÜBER DIE DURCHFUHR

Artikel 10 — Transitwaren
(1) Die Vertragsparteien sehen für Transitwaren, insbeson

dere für solche, die im Rahmen eines internationalen Anwei- 
suhgsverfahrens befördert werden, wenn möglich eine ver
einfachte und zügige Behandlung vor, indem sie ihre Kon
trolle auf die Fälle beschränken; in denen diese auf Grund 
der gegebenen Umstände oder Gefahren gerechtfertigt ist. 
Außerdem berücksichtigen sie die Situation, von Binnenstaa
ten. Sie bemühen sich um eine Verlängerung der Öffnungs
zeiten und eine Erweiterung der Zuständigkeit der bestehen
den Zollstellen, die für die Zollabfertigung von in einem in
ternationalen Anweisungsverfahren beförderten Waren zur 
Verfügung stehen.

(2) Sie bemühen sich, die Durchfuhr von Waren in Contai
nern oder anderen Ladeeinheiten, die eine ausreichende 
Sicherheit bieten, weitestgehend zu erleichtern.

KAPITEL IV - VERSCHIEDENES

Artikel 11 — öffentliche Ordnung
(1) Die Bestimmungen dieser Konvention stehen der An

wendung der Verbote und Beschränkungen bei der Ein-, Aus
oder Durchfuhr nicht entgegen, die aus Gründen der öffent
lichen Ordnung und insbesondere der öffentlichen Sicherheit, 
Moral und Gesundheit oder zum Schutz der Umwelt, des kul
turellen Erbes oder gewerblichen, kommerziellen und geisti
gen Eigentums erlassen worden sind.

(2) Die Vertragsparteien bemühen sich jedoch, bei den Kon
trollen im Zusammenhang mit der Anwendung der Maßnah
men nach Absatz 1 die Bestimmungen dieser Konvention, ins
besondere Artikel 6 bis 9, soweit wie möglich und ohne Be
einträchtigung der Wirksamkeit dieser Kontrollen anzuwen- 
den.

Artikel 12 — Notmaßnahmen
(1) Die Notmaßnahmen, zu denen sich die Vertragsparteien 

auf Grund besonderer Umstände veranlaßt sehen können, 
müssen im angemessenen Verhältnis zu den Gründen stehen, 
die zu ihrer Einleitung führen; sie sind auszusetzen oder auf
zuheben, wenn diese Gründe nicht mehr gegeben sind.

(2) Sofern dies ohne Beeinträchtigung der Wirksamkeit der 
Maßnahmen möglich ist, veröffentlichen die Vertragsparteien 
die einschlägigen Vorschriften für diese Maßnahmen.

Artikel 13 — Anlagen
(1) Die Anlagen dieser Konvention sind Bestandteil der 

Konvention.
(2) Neue Anlagen, die andere Kontrollbereiche betreffen, 

können dieser Konvention nach dem Verfahren der Artikel 22 
oder 24 hinzugefügt werden.

Artikel 14 — Verhältnis zu anderen Verträgen
Unbeschadet des Artikels 6 werden die Rechte und Pflich

ten aus Verträgen, die die Vertragsparteien der Konvention 
geschlossen haben, bevor sie Vertragsparteien dieser Kon
vention wurden, durch die Konvention nicht berührt.


